
Sinne des § 21 FGB, sondern lediglich eine Modifizie
rung der Zahlungsart, zu deren Rechtswirksamkeit es 
einer Vereinbarung der Parteien bedarf.
Z. Der Unterhaltsverpflichtete ist nicht berechtigt, zu
sätzliche finanzielle Aufwendungen, die er für das 
Kind gemacht hat (z. B. während eines gemeinsamen 
Urlaubs), auf den Unterhalt anzurechnen.
BG Dresden, Urt. vom 30. Mai 1968 - 3 BF 39 68.

Durch das seit 30. Juni 1964 rechtskräftige Urteil des 
Kreisgerichts ist .die Ehe der Parteien geschieden wor
den. Das elterliche Erziehungsrecht für das Kind wurde 
der Verklagten übertragen. Der Kläger wurde gegen
über dem Kind zur Unterhaltszahlung in Höhe von 
monatlich 90 M verpflichtet, ln der Zeit vom l.Juni 
1964 bis 30. Oktober 1967 hat er jedoch nur 75 M Un
terhalt je Monat gezahlt.
Der Kläger hat behauptet: Zwischen ihm und der Ver
klagten sei vereinbart worden, daß er nur 75 M Unter
halt im Monat zahle und den Restbetrag in Naturalien 
abgelte. Das habe er getan. Seit November 1967 zahle 
er den festgesetzten Unterhalt wieder in voller 
Höhe.
Der Kläger hat deshalb beantragt, die Zwangsvoll
streckung aus dem Urteil für unzulässig zu erklären, 
soweit 615 M Unterhaltsrückstände für die Zeit vom 
l.Juni 1964 bis 30. Oktober 1967 gefordert werden.
Die Verklagte hat Klagabweisung beantragt und er
widert: Sie habe sich nicht auf eine Vereinbarung des 
vom Kläger behaupteten Inhalts eingelassen. Darüber 
hinaus seien für das Kind auch keine Naturalleistungen 
erfolgt. Der Kläger habe lediglich in der Zeit vom 
August bis 15. November 1964 täglich 1 Liter Milch 
zur Verfügung gestellt.
Mit Urteil vom 30. Januar 1968 hat das Kreisgericht 
die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklärt, so
weit für die Zeit vom l.Juni 1964 bis 31. Oktober 1967 
mehr als 562,50 M gefordert werden.
Gegen dieses Urteil hat der Kläger Berufung mit dem 
gleichen Antrag eingelegt und ergänzend dazu ausge
führt: Obwohl er in der Zeit vom 1. September 1965 
bis 31. Juli 1966 lediglich Stipendium bezogen habe, 
habe er den vereinbarten Unterhalt weitergezahlt. Im 
Juli und August 1965 sei er mit dem Kind an der Ost
see gewesen und dort für dessen gesamten Lebens
unterhalt aufgekommen.
Die Berufung ist im wesentlichen unbegründet.

Aus den G r ü n d e n :
Ausgehend von der schriftlichen Vereinbarung der Par
teien vom 12. Oktober 1966, dem an den Kläger gerich
teten Brief der Verklagten vom 24. Mai 1967 und der 
von den Parteien jahrelang geübten Praxis, sieht der 
Senat als erwiesen an, daß die Parteien durch eine nach 

a Abschluß des Scheidungsverfahrens getroffene münd
liche Abmachung den vom Kläger laut Urteil des 
Kreisgerichts vom 2. Mai 1964 für das Kind zu ent
richtenden Unterhalt von 90 M im Monat in eine mo
natliche Geldzahlung von 75 M und eine für den Dif
ferenzbetrag von 15 M jeweils zu erbringende Natural
leistung abgewandelt haben.
In der schriftlichen Vereinbarung vom 12. Oktober 1966, 
nach welcher sich der Kläger verpflichtete, den mo
natlichen Unterhalt von 75 M für 8 Monate im voraus 
zu zahlen, wird ausdrücklich auf den „für das Kind 
vereinbarten“ Unterhalt Bezug genommen. Diese Ver
einbarung ist von der Verklagten unterschrieben wor
den. Daran zeigt sich, daß sie zum damaligen Zeit
punkt von einer Unterhaltsverpflichtung des Klägers 
in Höhe von 75 M je Monat ausging. Wäre das nicht der 
Fall gewesen, hätte sie sich nicht jahrelang mit einer 
vom gerichtlich festgesetzten Betrag abweichenden Un
terhaltsleistung des Verpflichteten einverstanden er

klärt. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, daß 
die Verklagte in der Zeit von Juni 1964 bis Mai 1967 
den im Scheidungsurteil festgesetzten vollen Unter
haltsbetrag von 90 M im Monat vom Kläger forderte. 
Sie hat sich vielmehr — wie auch aus ihrem an den 
Kläger gerichteten Brief vom 24. Mai 1967 deutlich 
wird — mit einem geringeren Unterhalt beschießen. Im 
vorgenannten Schreiben heißt es dazu wörtlich: „Ich 
habe bisher nicht auf dem vom Gericht festgesetzten 
Satz bestanden, weil Du uns oft geholfen und auch 
während der Studienzeit voll bezahlt hast.“ Wenn aber 
die Verklagte die während der Studienzeit des Klägers 
erfolgte Unterhaltszahlung in Höhe von monatlich 75 M 
als volle Leistung bezeichnet und andererseits zum 
Ausdruck bringt, daß sie aus bestimmten Gründen auf 
dem gerichtlich festgelegten Betrag nicht bestanden, 
hat, muß zwischen den Parteien eine von der gericht
lichen Festlegung abweichende Unterhaltsregelung ge
troffen worden sein.
Der Senat geht deshalb davon aus, daß die Parteien 
eine mündliche Vereinbarung des vom Kläger behaup
teten Inhalts abgeschlossen haben. Diese Abmachung 
hat Rechtswirksamkeit erlangt. Die Umwandlung eines 
Unterhausteilbetrags in Naturalleistungen ist kein Ver
zicht im Sinne des § 21 FGB, sondern stellt eine im ge
gebenen Falle als zulässig anzusehende bloße Modifi
zierung der Zahlungsart dar. Diese Feststellung ändert 
nichts daran, daß grundsätzlich von einem in Geld zu 
zahlenden Unterhalt auszugehen ist.
Es ergibt sich nunmehr die Frage, ob und inwieweit 
der Kläger die ihm laut Vereinbarung obliegende Na
turalleistung auch tatsächlich erbracht hat. Insoweit 
werden von den Parteien unterschiedliche Darstellun
gen gegeben. Während die Verklagte erklärt, dem Kind 
sei lediglich in der Zeit von August bis 15. November 
1964 täglich ein Liter Milch zur Verfügung gestellt 
worden, behauptet der Kläger, er habe für den Sohn 
bis Sommer 1965 laufend Eier, Fleisch, Milch und Ge
müse geliefert und ihm darüber hinaus noch sonstige 
Zuwendungen gemacht. Daraus folgt, daß sich der Klä
ger nicht auf eine während des gesamten strittigen 
Zeitraums erfolgte Naturallieferung berufen kann. 
Auch hinsichtlich des von ihm benannten Zeitraums 
vermochte er jedoch nicht den Nachweis der vollständi
gen Erfüllung seiner Unterhaltspflicht zu führen. Unter 
diesen Umständen mußte davon ausgegangen werden, 
daß eine Lieferung von landwirtschaftlichen Produk
ten — entsprechend der Erklärung der Verklagten in 
erster und zweiter Instanz — lediglich in der Zeit von 
August bis November 1964 erfolgte.
Der Kläger ist darüber hinaus nicht berechtigt, wei
tere finanzielle Aufwendungen für das Kind auf den 
Unterhalt in Anrechnung zu bringen. Die während des 
gemeinsamen Urlaubs oder bei anderen Gelegenheiten 
für den Sohn verausgabten Beträge dienten nicht der 
Erfüllung einer Unterhaltspflicht. Auch die Tatsache, 
daß der Kläger während seiner Studienzeit trotz Sti- 
pendien-Empfangs weiterhin 75 M Unterhalt für das 
Kind zahlte, kann für die Beurteilung der vorliegen
den Sache keine Bedeutung gewinnen. Auf Grund der 
veränderten Umstände wäre seinerzeit gegebenenfalls 
ein Abänderungsanspruch gerechtfertigt gewesen.
Aus alldem folgt, daß der Kläger ab Rechtskraft der 
Scheidung bis 31. Mai 1967 lediglich für den Zeitraum 
von August bis November 1964 den Unterhalt in voller 
Höhe an das eheliche Kind erbrachte. Im übrigen ist 
der laut Vereinbarung durch Naturalien abzudeckende 
Differenzbetrag von monatlich 15 M bisher unbeglichen 
geblieben. Deshalb war bezüglich des vorgenannten 
Zeitraums die Zwangsvollstreckung nur wegen eines 
Betrages von 60 M für unzulässig zu erklären.
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